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Vorschlag für einen Unionsakt zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 46 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich mit der Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 
2008 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG bezüglich des Ortes der 
Dienstleistung1 der Ort und die Zahlungsbedingungen für die Zahlung der 
Mehrwertsteuer für Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen sowie 
Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen (im Folgenden „ausgewählte elektronische 
Dienstleistungen“) an Nichtsteuerpflichtige dahingehend geändert haben, dass die 
Anbieter von ausgewählten elektronischen Dienstleistungen die Mehrwertsteuer nun 
in dem Staat entrichten, in welchem ihre Kunden die von ihnen angebotenen 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen;

B. in der Erwägung, dass in der Begründung zu der Richtlinie 2008/8/EG als Hauptgrund 
für die genannte Änderung angegeben wird, dass damit verhindert werden soll, dass 
sich Anbieter ausgewählte elektronischer Dienstleistungen in Mitgliedstaaten mit 
einem niedrigen MwSt.-Satz niederlassen, was insbesondere auf größere Unternehmen 
zutrifft, die ihren Sitz im Mitgliedstaat mit dem niedrigsten MwSt.-Satz haben, 
wohingegen diese Begründung in Falle von kleineren Unternehmen nicht angeführt 
werden kann;

C. in der Erwägung, dass die Bereitstellung ausgewählter elektronischer Dienstleistungen 
in einem Mitgliedstaat den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften unterliegt, die in 
den meisten Mitgliedstaaten vorsehen, dass sich kleine Unternehmen unterhalb eines 
bestimmten Umsatzschwellenwerts nicht für Zwecke der Mehrwertsteuer registrieren 
lassen müssen, was zu Unterschieden bei der Bereitstellung ausgewählter 
elektronischer Dienstleistungen in der EU führt, insbesondere dann, wenn Anbieter 
ausgewählter elektronischer Dienstleistungen keine Dienstleistungen mehr außerhalb 
des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz haben, anbieten, um sich nicht für Zwecke der 
Mehrwertsteuer registrieren lassen zu müssen;

D. in der Erwägung, dass es wichtig ist, alle Zugangshürden für kleine Unternehmen zu 
beseitigen, da kleine Unternehmen eine wesentliche Rolle bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und auf dem Gebiet von Innovationen spielen;

E. in der Erwägung, dass es eine der drei Hauptprioritäten der Kommission ist, einen 
digitalen Binnenmarkt zu errichten, und dass laut der Kommission eines der sechs 

1 ABl. L 44 vom 20.2.2008, S.11.
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grundlegenden Instrumente zur Verwirklichung dieses Zieles darin besteht, 
Innovatoren die Unternehmensgründung zu vereinfachen, wobei der Mini One Stop 
Shop für die Mehrwertsteuer (im Folgenden „VAT MOSS“) derzeit in direktem 
Gegensatz zu dem genannten Bestreben steht; 

F. in der Erwägung, dass die Entrichtung der Mehrwertsteuer im Mitgliedstaat des 
Dienstleistungsempfängers ohne eine Ausnahmeregelung für kleine Unternehmen 
negative und sogar fatale Auswirkungen auf kleine Anbieter ausgewählter 
elektronischer Dienstleistungen haben könnte, für die eine Registrierung und 
Steuerauflagen eine bürokratische Hürde darstellen, die sie davon abhalten könnte, 
Dienstleistungen anzubieten, selbst wenn es ein VAT-MOSS-System gibt, mit dem die 
Notwendigkeit einer mehrfachen Registrierung für die Zwecke der Mehrwertsteuer in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten entfallen soll, da die Anbieter ausgewählter 
elektronischer Dienstleistungen nur eine einzige Steuererklärung einreichen müssen 
und die Steuern für alle in den Mitgliedstaaten bereitgestellten Dienstleistungen in 
einem Vorgang entrichtet werden;

G. in der Erwägung, dass das VAT-MOSS-System abgesehen von den Auflagen in Bezug 
auf die Registrierung und Zahlung noch andere Verwaltungsmaßnahmen enthält, wie 
zum Beispiel die Auflage, Dokumente mit Daten über die Käufer zehn Jahre lang 
aufzubewahren, selbst wenn es sich um den Kauf von Anwendungen im Wert von nur 
einigen Cent handelt, wohingegen bislang die Erhebung von personenbezogenen 
Daten der Käufer nicht erforderlich war; in der Erwägung, dass nach Inkrafttreten des 
VAT-MOSS-Systems kleine Unternehmen verpflichtet sein werden, diese Daten zu 
sammeln und aufzubewahren, was zu weiteren verwaltungstechnischen Auflagen für 
Unternehmen zum Beispiel in Zusammenhang mit der Gewährleistung des 
Datenschutzes und der Erstellung von vorgeschriebenen Quartalsberichten führen 
wird; in der Erwägung, dass bei Nichterfüllung dieser Auflagen der 
Dienstleistungsanbieter keinen Zugang zu dem VAT-MOSS-System erhält und 
folglich sich in jedem Mitgliedstaat einzeln für die Zwecke der Mehrwertsteuer 
registrieren lassen muss;

H. in der Erwägung, dass die oben genannten Bestimmungen der Richtlinien 
2006/112/EG und 2008/8/EG dazu führen kann, dass Anbieter ausgewählter 
elektronischer Dienstleistungen, die wegen der Wesensmerkmale ihrer Produkte ihren 
Geschäftsaktivitäten überall in der Welt nachgehen können, entweder keine 
ausgewählten elektronischen Dienstleistungen mehr außerhalb des Mitgliedstaats, in 
dem sie steuerpflichtig sind, anbieten, oder ihren Sitz außerhalb der EU verlegen, 
indem sie eine außerhalb der EU eingerichtete Plattform registrieren lassen, mit der 
die Anbieter elektronischer Dienstleistungen die elektronischen Dienstleistungen zu 
einem Preis verkaufen werden, der im Verhältnis zum Wegfall der Kosten für 
bürokratischen Hürden des VAT-MOSS-Systems niedriger ist; 

I. in der Erwägung, dass kleine Unternehmen gefördert werden müssen und dass keine 
übermäßigen Hürden für sie geschaffen werden sollten, selbst wenn sich diese 
ursprünglich auf eine gute Idee wie das VAT-MOSS-System gründen, das sich aber 
letztendlich als eine Barriere erweist;
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J. in der Erwägung, dass es nicht angemessen ist, zusätzliche bürokratische Hürden für 
kleine Unternehmen zu schaffen und dies anschließend eventuell durch eine 
finanzielle Unterstützung zu kompensieren, die wiederum mit zusätzlichen 
bürokratischen Hürden im Zusammenhang mit EU-Finanzmitteln verbunden ist;

1. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Artikel 113 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union bis zum 1. Januar 2016 einen Vorschlag für 
einen Unionsakt zur Änderung der Richtlinie 2006/122/EG zu unterbreiten;

2. ist der Auffassung, dass der obengenannte Vorschlag der Kommission eine 
Ausnahmereglung enthalten sollte, wonach die Bereitstellung ausgewählter 
elektronischer Dienstleistungen von der Zahlung der Mehrwertsteuer befreit ist, wenn 
der Gesamtnettobetrag der Mehrwertsteuer der von dem Anbieter zur Verfügung 
gestellten und in dem Mitgliedstaat des Verbrauchs in Anspruch genommenen 
elektronischen Dienstleistungen in einem Kalenderjahr 100 000 EUR bzw. den 
Gegenwert in der Landeswährung nicht übersteigt;

3. ist der Auffassung, dass mit dem obengenannten Vorschlag der Kommission 
sichergestellt werden sollte, dass der Mitgliedstaat, in dem der Anbieter ausgewählter 
elektronischer Dienstleistungen niedergelassen ist, Steuerpflichtigen, die elektronische 
Dienstleistungen anbieten, ermöglicht, selbst zu entscheiden, ob die Auflage, die 
Mehrwertsteuer in dem Mitgliedstaat des Verbrauch zu entrichten, für sie gelten soll.
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BEGRÜNDUNG

Anbieter ausgewählter elektronischer Dienstleistungen, die außerhalb des 
Herkunftsmitgliedstaats zur Verfügung gestellt werden, sind seit dem 1 Januar 2015 
verpflichtet, die Mehrwertsteuer im Mitgliedstaat des Verbrauchs zu entrichten. Damit ist die 
Auflage verbunden, sich für Zwecke der Mehrwertsteuer registrieren zu lassen und 
Mehrwertsteuer zu entrichten, wenn Dienstleistungen (in welchem Umfang auch immer) 
außerhalb des Herkunftsmitgliedstaats des Anbieters verkauft werden. Die Hauptgründe für 
die obengenannte Änderung sind die Folgenden:

- es soll verhindert werden, dass große Dienstleistungsanbieter sich in Mitgliedstaaten 
mit niedrigeren MwSt.-Sätzen niederlassen; 

- es soll für einen gerechteren Wettbewerb und eine fairere Aufteilung der 
Steuereinnahmen zwischen einheimischen und ausländischen Unternehmen, die die 
gleichen Dienstleistungen anbieten, gesorgt werden;

- der bei den Debatten auf internationaler Ebene vorherrschende politische Tenor, 
wonach Dienstleistungen am Ort des Verbrauchs besteuert werden sollen. 

Ungeachtet der gemäß der obengenannten Änderung in Gestalt des VAT-MOSS-Systems 
eingeführten administrativen Unterstützung werden mit der obengenannten Richtlinie Hürden 
für kleine Unternehmen geschaffen. Die durch den Markt (d.h. durch die Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten) geschaffenen Hürden können existenzielle Auswirkungen für kleine 
Unternehmen haben. Angesichts der wichtigen Rolle von kleinen Unternehmen im 
Binnenmarkt sollten diese Hürden, soweit dies möglich ist, beseitigt werden.


